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DER BREXIT-DEAL: FOLGEN AUS RECHTLICHER SICHT 

Seit 01.01.2021 ist der Brexit nun endgültig 

vollzogen. Das Vereinigte Königreich („UK“) 

hat die Europäische Union („EU“) – und somit 

den Binnenmarkt, die Zollunion und das harmo-

nisierte Umsatzsteuergebiet – verlassen. Nach 

langwierigen Verhandlungen und der Möglich-

keit eines „No-Deals“, wurde zu Heiligabend 

das Handels- und Kooperationsabkommen zur 

Regelung des zukünftigen, neuen Verhältnisses 

zwischen UK und EU abgeschlossen. Dieses 

wird auch schon vorläufig angewendet, bis der 

formelle Ratifizierungsprozess beendet ist. Ein 

befürchteter „No-Deal-Brexit“ wurde quasi in 

letzter Sekunde verhindert. 

Mit dem Austritt von UK ist auch die Über-

gangsphase Geschichte, wodurch bis zum 

31.12.2020 der gesamte EU-Rechtsbestand 

auch auf UK noch anwendbar war. 

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über 

ausgewählte Rechtsthemen und die zu erwar-

tenden Auswirkungen für beide Seiten des Är-

melkanals, ab dem 01.01.2021. Diese finden 

sich in dem zwischen der EU und UK abge-

schlossenen Handels- und Kooperationsabkom-

men. 

Eingangs gilt zu erwähnen, dass als gravie-

rendste und weitreichendste Änderung durch 

den Brexit, der Wegfall der 4 EU-Grundfreihei-

ten (freier Verkehr von Waren, Personen, 

Dienstleistungen und Kapital) anzusehen ist.  

I. PERSONENFREIZÜGIGKEIT,

ARBEITSRECHT

Die Personenfreizügigkeit zwischen der EU und 

UK hat mit 31.12.2020 geendet. Wer nach dem 

Brexit als EU-Bürger in UK erstmalig arbeiten 

bzw. leben möchte, muss ein Visum beantragen. 

Dies soll durch ein punktebasiertes System ge-

regelt werden, dabei soll z.B. die Höhe des Ein-

kommens und auch die jeweilige Branche be-

rücksichtigt werden. Umgekehrt gelten auch für 

Angehörige aus UK, die erstmalig in der EU ar-

beiten wollen, die Bestimmungen für neu zuzie-

hende Drittstaatsangehörige. 

Für touristische Reisen wird es bei kürzeren 

Reisen keine Visumpflicht geben. EU-Bürger 

müssen bei der Einreise nach UK (Urlaubs- 

bzw. Kurzreisen) bis zum 30.09.2021 nur einen 

gültigen Personalausweis mitführen. Ab 

01.10.2021 ist dann zur Einreise ein gültiger 

Reisepass notwendig. Umgekehrt gilt allerdings 

schon mit 01.01.2021 die zwingende Mitnahme 

eines Reisepasses. 

In UK ansässige EU-Bürger, die schon am 

31.12.2020 dort lebten, erhalten die Möglich-

keit sich bis zum 30.6.2021 zu registrieren, um 

weiterhin in UK leben zu können. Für den wei-

teren Aufenthalt in UK ist es notwendig, dass 

ein dortiger Wohnsitz schon mit 31.12.2020 be-

stand.  
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Britische Staatsangehörige, die schon vor dem 

31.12.2020 in einem Mitgliedstaat der EU ar-

beiteten, haben dort auch weiterhin unbe-

schränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Aller-

dings muss ein Aufenthaltstitel nach den Best-

immungen des EUV bis zum 31.12.2021 bean-

tragt werden, um einen unbeschränkten Arbeits-

zugang über dieses Datum hinaus sicherzustel-

len.  

 

II. GESELLSCHAFTSRECHT 

 

Gesellschaften aus UK, insbesondere „Li-

mited“, mit einem Verwaltungssitz in der EU 

wurden bisher auf Grund der Judikatur des 

EuGHs und der bisher geltenden Niederlas-

sungsfreiheit anerkannt. Diese Judikatur galt 

auch für die Zeit der Übergangsperiode weiter. 

So konnten beispielsweise im Gebiet der EU an-

sässige „Limited“ ihren Betrieb in eine andere 

Rechtsform einbringen oder eine grenzüber-

schreitende Verschmelzung durchführen. Mit 

01.01.2021 endete die Anerkennung für „Li-

mited“ mit einem Verwaltungssitz innerhalb der 

EU. Den Gesellschaftern droht damit eine per-

sönliche Haftung für die Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft. 

 

III. WARENVERKEHR, ZOLLRECHT 

 

Das neue Abkommen sieht im Bereich des Wa-

renverkehrs und Zollrechts eine Freihandels-

zone ohne Zölle und ohne quotenmäßige Be-

schränkungen für den Warenhandel vor. Aller-

dings gelten dann im Warenverkehr mit UK die 

allgemeinen zollrechtlichen Bestimmungen, 

wie sie auch mit anderen Nicht-EU-Staaten gel-

ten. Folglich unterliegen alle Importe und Ex-

porte Zollförmlichkeiten, über welche auch die 

Umsatzsteuer und die Verbrauchsteuern abge-

wickelt werden. Außerdem müssen sämtliche 

Importe in die EU alle EU-Standards erfüllen, 

wobei sie auch behördlichen Überprüfungen 

und Kontrollen für Sicherheit, Gesundheit und 

andere öffentliche Zwecke unterzogen werden. 

 

IV. RECHTSWAHL,  

RECHTSDURCHSETZUNG 

 

Im Zusammenhang mit der Anerkennung und 

Vollstreckung von Urteilen wurden keine Best-

immungen und Regelungen im Abkommen ver-

einbart. Es kommen zukünftig jene Regelungen 

zur Anwendung, die auch schon bisher zu Dritt-

staaten angewendet werden. Das bedeutet, dass 

Rechtstitel für vollstreckbar erklärt werden 

müssen, wenn sie nach den Bestimmungen des 

Errichtungsstaates vollstreckbar sind und die 

Gegenseitigkeit durch Staatsverträge bzw. Ver-

ordnungen gewährleistet ist. 

 

Die Rom-I-Verordnung findet auch nach dem 

01.01.2021 weiterhin Anwendung, aber nur für 

Verträge die vor dem 31.12.2020 abgeschlossen 

wurden. Der Eintritt des schadensbegründenden 

Ereignisses ist dabei unbeachtlich und kann 

auch zu einem späteren Zeitpunkt als dem 

31.12.2020 liegen. Für das anwendbare Recht 

bei (außer-) vertraglichen Schuldverhältnissen, 

also nach der Rom-II-Verordnung gilt, dass für 

sämtliche schädigenden Ereignisse, die ab dem 

1.1.2021 stattfinden, die Bestimmungen des In-

ternationalen Privatrechts der jeweiligen be-

troffenen Staaten anzuwenden sind. 

 

Das EU-Mahnverfahren fand zwar bis 

31.12.2020 noch Anwendung und so sollen 

auch bereits laufende Verfahren noch nach den 

bisher gültigen Regeln abgeschlossen werden. 

Dieser Mechanismus fällt – gleich wie der Eu-

ropäische Vollstreckungstitel – mit 01.01.2021 

weg. Seit 01.01.2021 ist UK auch nicht mehr an 

die bisherige und zukünftige EUGH-Rechtspre-

chung gebunden. 

 

V. KAPITALMARKTRECHT 

 

Bis zum 31.12.2020 galt dank des freien Kapi-

talverkehrs innerhalb der EU, dass Marktteil-

nehmer unbeschränkten Zugang zu den anderen 

innereuropäischen Handelsplätzen erhielten. 

Eine Genehmigung eines einzelnen 
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Mitgliedstaates war demnach auch im Rest der 

EU gültig (sog. „EU-Pass“). Seit 01.01.2021 

gelten diese britischen Genehmigungen in den 

Mitgliedstaaten der EU nicht mehr und fallen 

somit weg. 

 

Die Antwort auf diesen Wegfall des „EU-Pas-

ses“ bildet zukünftig das „Äquivalenzprinzip“. 

Wenn also die EU künftig anerkennt, dass die 

Regulierungen und rechtlichen Bestimmungen 

in UK den EU-rechtlichen Vorgaben gleichwer-

tig sind, ist den britischen Finanzdienstleistern 

(Banken, Versicherer, Fondsgesellschaften 

usw.) ein ungehinderter Zugang zum Binnen-

markt zu gewähren. Die Äquivalenzregeln fal-

len in die Kompetenz der EU-Kommission, 

können aber von dieser jederzeit aufgehoben 

werden. Dieses Prozedere war auch nicht Teil 

des jüngsten Abkommens. Auf eine Entschei-

dung wird demnach noch gewartet. 

 

VI. DATENSCHUTZ 

 

Im Zusammenhang mit der Übermittlung perso-

nenbezogener Daten sieht das Abkommen eine 

Übergangsregelung von bis zu sechs Monaten 

vor. Daraus folgt, dass UK vorläufig nicht als 

Drittland iSd DSGVO behandelt wird. Während 

dieser Übergangsfrist können Verantwortliche 

und Auftragsverarbeiter personenbezogene Da-

ten weiterhin, wie bisher, an Empfänger in UK 

übermitteln. Sobald die Europäische Kommis-

sion entsprechende Angemessenheitsbe-

schlüsse erlassen hat, endet diese Übergangs-

frist. 

 
VII. WETTBEWERB /  
SUBVENTIONEN 
 
In Bezug auf die strengen EU-Vorschriften und 

den damit verbundenen Mindeststandards im 

Bereich von unter anderem Arbeits- und Sozial-

recht, Umweltrecht und Produktqualität (sog. 

„Level-Playing-Field“) konnte ein Kompromiss 

erreicht werden. Dieser sieht vor, dass die be-

stehenden Standards von UK weiter eingehalten 

werden müssen und diese auch nicht unterboten 

werden dürfen. Sollten allerdings seitens der 

EU neue Standards bzw. Vorschriften vorge-

stellt werden, muss UK diese nicht mittragen. 

Durch diesen gefundenen Kompromiss wurde 

nun verhindert, dass UK mit weniger strikteren 

Vorschriften die Position seiner Unternehmen 

verbessern könnte. 

 

In Bezug auf Subventionen, die im Gebiet der 

EU bzw. UK gewährt oder beibehalten werden, 

sind die gewährten Subventionen sechs Monate 

nach jeweiliger Gewährung zu veröffentlichen.  

Für den Fall, dass es auf Seiten der EU bzw. UK 

eine Auffassung gebe, dass eine Subvention ge-

währt wurde, die negative Auswirkungen auf 

den Handel haben könnte, kann zwischen den 

Handelspartnern versucht werden zu erläutern, 

ob die Grundsätze in Bezug auf diese Subven-

tion eingehalten wurden. Dadurch soll gewähr-

leistet werden, dass Unternehmen in der EU und 

in UK unter gleichen Wettbewerbsbedingungen 

miteinander konkurrieren und gleichzeitig vor-

gesorgt werden, dass weder die EU noch UK et-

waige Regulierungsautonomien nutzen, damit 

unfaire Subventionen gewährt werden und in 

weiterer Folge der Wettbewerb verzerrt wird. 

Unter meist vorheriger Anrufung von Schieds-

gerichten können auch Strafzölle zwischen UK 

und EU verhängt werden. 

 

Um eine wirksame Durchsetzung des jeweili-

gen Wettbewerbsrechts zwischen der EU und 

UK zu verbessern und zu koordinieren, ist es 

vorgesehen, dass zwischen der Europäischen 

Kommission, den Wettbewerbsbehörden der 

einzelnen EU-Mitgliedstaaten und der Wettbe-

werbsbehörde des vereinigten Königreichs ein 

spezifisches Abkommen abgeschlossen werden 

kann. Dieses soll zukünftig den Austausch und 

die Nutzung von mitunter auch vertraulichen In-

formationen ermöglichen. 

 

VIII. INSOLVENZ,  

RESTRUKTURIERUNG 

In Sachen Insolvenz und Sanierung haben wir 

es mit einem sogenannten harten Brexit zu tun. 
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Das Handels- und Kooperationsabkommen 

zwischen der EU und UK regelt die diesbezüg-

liche Zusammenarbeit nicht. Dies betrifft insbe-

sondere die 2015 neu gefasste EU-Insolvenz-

verordnung (EuInsVO), die die Bestimmung 

der internationalen Zuständigkeit von Gerichten 

für die Eröffnung von Insolvenzverfahren regelt 

und die automatische Anerkennung in anderen 

Mitgliedstaaten eröffneten Verfahren und deren 

Wirkungen, einschließlich der Befugnisse von 

Verwaltern, vorsieht. Das zwischen UK und der 

EU vereinbarte und in UK-Recht umgesetzte 

Austrittsabkommen sieht vor, dass die 

EuInsVO weiterhin auf Insolvenzverfahren An-

wendung findet, sofern das Hauptverfahren vor 

dem Ende der Übergangsfrist, d.h. dem 

31.12.2020, eröffnet wurde. Ab dem 

01.01.2021 ist UK daher ein Drittland im Sinne 

des EU-Rechts. Die EuInsVO-Regeln wurden 

weitgehend in die nationale Gesetzgebung von 

UK umgesetzt, insbesondere im Hinblick auf 

die Bestimmung der Zuständigkeit der briti-

schen Gerichte. Nach den derzeitigen Vor-

schriften wird es Gründe für die Zuständigkeit 

zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in UK 

geben, wenn sich der Mittelpunkt der haupt-

sächlichen Interessen (COMI) des Schuldners 

in UK befindet oder der COMI in einem Mit-

gliedstaat liegt und es eine Niederlassung in UK 

gibt, zusätzlich zu den bestehenden Gründen für 

die Zuständigkeit zur Eröffnung eines solchen 

Verfahrens, die in den Gesetzen eines beliebi-

gen Teils von UK gelten. Es wird also weiterhin 

grds. möglich sein, ein Insolvenzverfahren in 

UK durch einen in der EU ansässigen Schuldner 

zu eröffnen. Ein viel größeres Problem ist die 

fehlende gegenseitige Anerkennung von Ver-

fahren und deren Wirkungen. Die Beziehungen 

zwischen UK und den EU-Mitgliedsstaaten 

werden durch die jeweiligen nationalen Rechts-

ordnungen geregelt, die grds. keine automati-

sche Anerkennung vorsehen und diese von der 

Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens 

im Einzelfall abhängig machen. Leichter dürfte 

die Anerkennung nur in den Ländern zu errei-

chen sein, die wie UK das UNCITRAL Model 

Law on Cross-Border Insolvency rezitiert 

haben. Derzeit sind dies unter den EU-Mitglied-

staaten jedoch nur Polen, Rumänien, Griechen-

land und Slowenien.  

Was die Restrukturierungsrichtlinie betrifft, so 

ist UK nicht verpflichtet, diese umzusetzen. Al-

lerdings erfüllt das britische Restrukturierungs-

regime bereits viele der Anforderungen der 

Richtlinie, insbesondere durch eine alternative 

Form des „Scheme of Arrangement“ für Unter-

nehmen in finanziellen Schwierigkeiten sowie 

ein neues, leichter zu erreichendes Memoran-

dum. 

IX. FAZIT

Erfreulicherweise konnte zwischen der EU und 

UK doch noch ein Deal erreicht werden. Ein 

Deal der bis zum Schluss eher als unwahr-

scheinlich galt. Insbesondere im Bereich der all-

gemeinen Warenfreizügigkeit bei Importen und 

Exporten wird es gravierende Änderungen ge-

ben. Eine unklare Zukunft haben auch jene bri-

tischen „Limited“ die in der EU ihren Verwal-

tungssitz haben. Auch ist hervorzuheben, dass 

vor allem im Bereich des Kapitalmarktrechts 

noch einige Ungewissheiten bestehen. 

Die Experten der Schindhelm Allianz stehen 

Ihnen für Fragen zum Brexit jederzeit gerne zur 

Verfügung. 
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